
SICHERHEITSHINWEISE
Holzpellet - Lagerraum

Gefahr von schädlichen CO-Konzentrationen, während der 
ersten vier Wochen nach einer neuen Pelletlieferung nicht 
betreten.

Der unbefugte Zutritt ist untersagt, Tür geschlossen halten.

Rauchen, offenes Feuer und sonstige Zündquellen sind 
untersagt.

Kontinuierliche Belüftung nach außen sicherstellen
z.B. über belüftete Deckel, Öffnungen oder einen Ventilator.

Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile z.B. Förder-
schnecken, Rührwerk.

Heizkessel muss vor dem Betreten und/oder Befüllen des 
Lagers abgeschalten werden.

Vor dem Betreten mindestens 15 Minuten zwischen belüftenden 
Deckeln/Öffnung und Einstiegstür querlüften. Belüftung muss 
während des Aufenthalts aufrechterhalten werden.

Betreten nur mit einer zweiten Person außerhalb des Lagers. 
Bei einem Unfall zuerst einen Rettungswagen rufen.
Telefon: 144

Für Lager größer als 15 Tonnen:
Zutritt nur mit einem persönlichen CO-Detektor.

Lager sollte mindestens alle zwei Jahre komplett entleert und 
ggf. gereinigt werden.

Bitte beachten Sie auch die DIN EN ISO 20023.  www.propellets.at


